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Bekanntmachung
Hunde im Wald

Damit Spaziergänger, Wanderer und Hundebesitzer im Wald gut miteinander auskommen, gelten im Wald für Hundeführer verschiedene Gesetze. Wenn dagegen verstoßen wird, kann die zuständige Forstver-

waltung entsprechende Bußgelder verhängen. 

Grundsätzlich gilt, dass der Wald gleichermaßen für alle Besucher im Rahmen der geltenden Gesetze in der Freizeit genutzt werden kann.

Jedoch ist eine gegenseitige Rücksichtnahme bei der Erholung im Wald geboten.

Manche Besucher haben Ängste vor Hunden, jedoch auch diese Ängste müssen von den Hundehaltern ernst genommen werden. Äußerungen wie „ Mein Hund tut nichts, er will nur spielen“ und „nehmen sie doch ihr Kind an die Leine“ sind in diesem Zusammenhang wenig hilfreich. Den Grad der Belästigung bestimmt in diesem Fall nicht der Hundebesitzer, sondern derjenige, der sich von einem Hund und dessen Verhalten gestört fühlt.
Nach dem Landesforstgesetz dürfen Hunde im Wald außerhalb von Wegen nur angeleint mitgeführt werden. Auf Waldwegen dürfen Hunden frei laufen, wenn sie die Erholung anderer Waldbesucher nicht beeinträchtigen und Wildtiere nicht gefährden.  

Das gewerbsmäßige Ausführen von Hunden im Wald bedarf der Genehmigung der zuständigen Forstbehörde.

Im Wald gilt auch das Landeshundegesetz. Danach müssen „gefährliche Hunde“ und „Hunde bestimmter Rassen gem. § 10 des Landeshundegesetzes“ auch auf Waldwegen mit Maulkorb und angeleint ausgeführt werden.

Im Jagdgesetz ist geregelt, dass „wildernde Hunde“ auch abgeschossen werden dürfen oder dass der Hundehalter mit einem Bußgeld belegt wird. Als wildernde Hunde gelten im Zweifel alle Hunde, die in einem Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung ihres Halters Wild aufsuchen, verfolgen und reißen.
Langerwehe, den 10. August 2006

Gemeinde Langerwehe

Der Bürgermeister

- Ordnungsamt –
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